
Protokoll Nr. 9

betreffend die Reaktoren 1 und 2 des Kernkraftwerks Bohunice V1 in der Slowakei

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN -

ANGESICHTS der Zusage der Slowakei, die Reaktoren 1 und 2 des Kernkraftwerks Bohunice V1 im Jahr
2006 bzw. 2008 abzuschalten, und der Bereitschaft der Union, bis 2006 weiterhin Finanzhilfe als Fort-
setzung der Heranführungshilfe zu leisten, die im Rahmen des Phare-Programms zur Unterstützung der
Stilllegungsmaßnahmen der Slowakei vorgesehen ist;

ANGESICHTS der Notwendigkeit, Durchführungsbestimmungen für die Fortsetzung der gemeinschaftlichen
Unterstützung zu erlassen -

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Die Slowakei verpflichtet sich, den Reaktor 1 des Kernkraft-
werks Bohunice V1 spätestens zum 31. Dezember 2006 und
den Reaktor 2 dieses Kernkraftwerks spätestens zum 31. De-
zember 2008 abzuschalten und diese Reaktoren anschließend
stillzulegen.

Artikel 2

(1) Im Zeitraum 2004 bis 2006 stellt die Gemeinschaft der
Slowakei eine zusätzliche Finanzhilfe für die Stilllegungsarbei-
ten und zur Bewältigung der Folgen der Abschaltung und Still-
legung der Reaktoren 1 und 2 des Kernkraftwerks Bohunice
bereit (nachstehend „Finanzhilfe“ genannt).

(2) Die Finanzhilfe wird — auch nach dem Beitritt der Slo-
wakei zur Union — nach der Verordnung (EWG) Nr. 3906/89
des Rates vom 18. Dezember 1989 über Wirtschaftshilfe für
bestimmte Länder in Mittel- und Osteuropa (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2500/2001 (2), beschlossen und
umgesetzt.

(3) Für den Zeitraum 2004 — 2006 beläuft sich die Finanz-
hilfe auf 90 Mio. EUR an Verpflichtungsermächtigungen, die in
gleichen jährlichen Tranchen zu binden sind.

(4) Die Finanzhilfe kann ganz oder teilweise in Form eines
Beitrags der Gemeinschaft zum Internationalen Fonds zur Un-
terstützung der Stilllegung von Bohunice, der von der Europäi-
schen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung verwaltet wird,
bereit gestellt werden.

Artikel 3

Die Europäische Union erkennt an, dass die Maßnahmen im
Zusammenhang mit der Stilllegung des Kernkraftwerks Bohu-
nice über die derzeitige Finanzielle Vorausschau hinaus fort-
gesetzt werden müssen und dass diese Maßnahmen eine be-
trächtliche finanzielle Belastung für die Slowakei darstellen.
Dies wird bei Beschlüssen über die Fortsetzung der Finanzhilfe
der EU in diesem Bereich nach 2006 berücksichtigt.
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